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920-0/2025 Carmen Fichtenbauer 35 

Kundmachung 

Der Gemeinderat der Stadt Schrems hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2025 folgende 

VERORDNUNG 
gemäß § 38 Abs. 6 der NÖ Bauordnung 2014, idgF 

über die Neufestsetzung des Einheitssatzes für die Ermittlung der 

AUFSCHLIEßUNGSABGABE 

beschlossen: 

§1 

Der Einheitssatz zur Berechnung der Aufschließungsabgabe wird mit € 600,-- festgelegt. 

§2 

1. Diese Verordnung tritt mit dem 01. 01. 2026 in Kraft. 

2. Auf Abgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, 
ist der bis dahin geltende Einheitssatz anzuwenden. 

Ing. Mag. David Süß Q 
Bürgermeister cn 

Angeschlagen am: 16. 12. 2025 
Abgenommen am: 31.12. 2025 
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